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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.04.1986

Norm

AußStrG §174 D

Rechtssatz

Mit der Einantwortung wird nicht über Vermögenswerte verfügt, die nicht Gegenstand des Verlassenschaftsverfahrens

sind, sondern nur der Übergang aller Rechte und P ichten des Erblassers, wie Besitz, Eigentum, Forderungen und

Verbindlichkeiten u.a. ohne Aufzählung der einzelnen Bestandteile des Nachlasses auf die Erben im Wege der

Gesamtrechtsnachfolge vollzogen.
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